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Verstoß gegen Weisungen: Urteilsfeststellungen

Ungeschriebenes Tstbestandsmerkmal des objektiven Tatbestandes des 5 145a Satz

1 StGB ist, dass die Weisung im Rahmen der Führungsaufsicht rechtsfehlerfrei ist.

Weisungen, die von vornherein unzulässig oder nicht hinreichend bestimmt sind oder

an die Lebensführung des Verurteilten unzumutbare Anforderungen stellen (5 6Bb

Abs. 3 StGB), können die strafbarkeit nach 5 145a Satz 1 SIGB hingegen nicht

begründen. Um eine ÜberprÜfung insoweit zu ermöglichen, muss der Beschluss über

die Führungsaufsicht in einem wegen Verstoßes gegen 5 145a StGB verurteilenden

Urteil jedenfalls auszugsweise wiedergegeben werden.
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